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Termin des BonnFestes 
 

Gemäß § 1 Abs. 3 der am 08.07.2004 vom Rat der 
Bundesstadt Bonn beschlossenen Ordnungsbehördli-
chen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen aus Anlass der Veranstaltung „BonnFest“ wird 
hiermit als Termin des diesjährigen BonnFestes der 
 

30. September 2007 
 

als verkaufsoffener Sonntag bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Bun-
desstadt Bonn 
 
Die Bezirksregierung Köln hat aufgrund § 6 Bauge-
setzbuch mit Verfügung vom 28.06.2007 Az. 35.2.11-
02-55/07 die 176. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Bundesstadt Bonn für ein Gebiet im Stadtbe-
zirk Bad Godesberg, Ortsteil Schweinheim, „Erweite-
rung Rehabilitationszentrum Godeshöhe“, zwischen 
Horionstraße, Waldstraße und Stümpchensweg ge-
nehmigt. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes mit der da-

zugehörenden Begründung und der zusammen fas-
senden Erklärung kann während der Dienststunden 
(Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr sowie 
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr) im 
Stadtplanungsamt Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, 
Aufzug 2, Etage 8 C, eingesehen werden. 
 
Mit der Bekanntmachung wird die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wirksam. 
 
Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten des Baugesetzbuches bei der Aufstellung dieser 
Änderung des Flächennutzungsplanes, mit Ausnahme 
der Vorschriften über die Genehmigung und die Be-
kanntmachung der Änderung des Flächennutzungs-
planes, ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Bundesstadt Bonn geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
Bonn, den 06.08.2007 
 
gez. Bärbel Dieckmann 

Oberbürgermeisterin 
 
 
 


